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Beratungsfolge 
 
Ausschuss für Bau und Verkehr 18.03.2010 
Rat der Gemeinde Eitorf 26.04.2010 

 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Ausbau der Straße "Am Sportplatz" 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der ABV empfiehlt dem Rat zu beschließen: 
 
Die Straße Am Sportplatz wird gemäß der vorgestellten Planung ausgebaut. Die Oberflächenbefesti-
gung erfolgt ausschließlich bituminös. Auf den Einbau von Grünelementen wird verzichtet. Die Mög-
lichkeit, im Bereich der Einmündung zur Hennefer Straße Farbmarkierungen bzw. Kölner Teller aufzu-
bringen, soll geprüft werden. 
 
 
Begründung: 
 
Dem Ausschuss für Bau und Verkehr wurde in seiner Sitzung vom 26.01.2010 eine Planung zum 
Ausbau der Straße Am Sportplatz vorgestellt. Die Planung wurde zustimmend zur Kenntnis genom-
men und die Verwaltung beauftragt, eine Bürgerinformation durchzuführen. 
 
Die Bürgerinformation fand am 02.03.2010 statt. Die dazu angefertigte Niederschrift liegt dieser Vorla-
ge bei. 
Die Planung wurde in ihren Grundzügen befürwortet. Es wurden jedoch Anregungen und Bedenken 
vorgebracht, die Planabänderungen mit sich bringen. Die Anwohner sprachen sich mehrheitlich gegen 
eine Verwendung von Pflaster für die Oberflächenbefestigung aus. Ebenso wurde der Einbau von 
Grünelementen (Baumscheiben mit Baumpflanzungen) mehrheitlich abgelehnt. Seitens der Verwal-
tung bestehen keine Bedenken, diesen Wünschen zu folgen. Ebenfalls wurde angeregt, im Einmün-
dungsbereich zur Hennefer Straße Farbmarkierungen oder auch sogenannte „Kölner Teller“ (runde, 
erhöhte Metallelemente) aufzubringen um einbiegende Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, 
dass es sich hier um eine reine Anliegerstraße handelt. 
 
 
 



Finanzmittel sind im Haushalt 2010 vorgesehen. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Haus-
haltsgenehmigung. 
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